	Das hilft Ihrem Arbeitgeber, Ihren Kollegen und somit dem Klima in Ihrem Betrieb

	Instrument / rechtliche Grundlage
	Wirkweise

	Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (§ 5 ArbSchG)
	Durch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen können Sie nicht nur Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz erkennen, die Schlafprobleme begünstigen, sondern auch die Erschöpfung der Kollegen erheben.
Typische Faktoren sind Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsintensität, Unterbrechungen, Zeitdruck, mangelnde Planbarkeit oder ständige Erreichbarkeit. Wenn solche Faktoren dauerhaft auftreten, beeinträchtigen sie nicht nur die Arbeitsleistung, sondern auch die Erholung der Kollegen.

	Arbeitszeitgestaltung ArbZG
	Als Betriebsrat bestimmen Sie mit, wenn es um Arbeitszeiten geht, und wachen über die Einhaltung von Ruhezeiten und Pausen. Dazu gehört eine klare Regelung durch eine Betriebsvereinbarung zum Thema Erreichbarkeit, die durch digitale Endgeräte auch nach Feierabend leichter möglich ist.
Hier kann eine Vereinbarung oder auch eine technische Lösung hilfreich und langfristig förderlich sein. Ebenso sollten Sie darauf achten, ob Ihr Arbeitgeber dafür sorgt, dass Ruhezeiten, Pausen und auch Überstunden im Rahmen bleiben.

	Psychologische Ressourcen
	Die Forschung zeigt, dass Angebote für Kollegen und Führungskräfte zum Thema Stress, Resilienz und positive Psychologie das psychologische Kapital der Kollegen stärken und dass sie dadurch besser mit Belastungen umgehen können.
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